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ont)»mittelstm Fulde-Tastm Sckrn nach derFulda-Nrückm zu giligtn , an
den Meistbietenden verkauften, und ftynd bereits 9*0 Rthlr.daraufgeborten.
Wer nun ein mehrereö dajürzu geben gesonnen, wolle sich beym Verkauffer
Melden»

% Sachen/ so itt^ ttttd auserhalb Lasse! zu verpflichten
seynd

r.) Nachdem zu anberwärter verpfachtung des Wein und Brandewem^chancks
nebstHerbergierung und Wirthschafte,auch dem Wohnhaus und übrigen Zu
behör indem Herrschaftlichen Lommisallhirr lerminurlicirariom^aus Don
nerstag den rl.deS bevorstehenden MonathS ApriliS angesetzt worden; Do
haben diejenige,welche zu dieser pfachtung Lust habm, sich alsdann Vormit,
tags dahier aufKönigl. Fürst».RenthCammereinzußnden, dieLonämoves
wegen dirfer pfachtung zü vernehmen, daraufihr Gebor zu thun , und sodann
weitere Verordnung zu erwarten.

L.) Nachdem die Herrschaftliche Mühie zu Tarlshaven nechst künfftigenMichä-
iiS-Tag und die Mühle zu WoifterShausen, AmbtSSastrl, mit Ende dieses
 ZahrS im pfacht vscsnrwerden, mithin zu anderweiter verpfachtung solhaner
Mühlen und zwar der erstem der lirülaàL lttmin aus Montag den 4 April,
zu der letzternàaus Dienstag den ».besagten MonakhS dieses Jahrs anbe-
»ahmtt worden ;Ä1s wird solches zudem Ende hiermit bekannt gemacht,damit
der oder di-smiga so deS Mühl- und Mahlwrsrns bchörmdkundig,und aus ei
ne oder die andere dieser Mühlen zu licüirm grmeinet,auch hinlängliche Cautkm
zustellen vermöMnd sind. sich zu dem Ende in gedachten Terminen früh Mor
gens bey Königi.Fürstl.Rrnkh-Cammer allhm einfindm, die ConüiàLver-
nehmrn uttv darauf ihr Gebott thun mögen.

 HL Sachen / so màESêrmîmrehtett
seyà

1.) ZndeSgewesenmVrrwaltrrs HugdHauS m^brm Marcktan derDchüt-
telitte Ecke ist ein l-oxemem vor eine ledige Person zu verlassen. Mer darzu
äusthat,San sich dtp dem Hausherrn melden.
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